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Öffentliches Verfahrensverzeichnis 
 

Gemäß §4g Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hat der betriebliche Datenschutzbeauftragte jedem auf 
Antrag die in §4e BDSG festegelegten Angaben in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. Wir 
kommen dieser Verpflichtung unmittelbar in Form dieses öffentlichen Verfahrensverzeichnisses nach. 
 
Name der verantwortlichen Stelle: 

 
  BTC Business Technology Consulting AG 
  Gerichtsstand: Oldenburg 
  Handelsregisterauszug: Oldenburg HRB 4717  
  Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 211155632 
 
Geschäftsleitung 

Vorstände: 
  Bülent Uzuner (Vorsitzender) 
  Dr. Jörg Ritter 
  Dirk Thole 
  Lutz Lambrecht 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
 
  Michael Wagener 
 
Leiter der Datenverarbeitung: 
 
  Christian Meyer 
 
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: 
 
  Dr. Joachim Müller 
 
Anschrift der verantwortlichen Stelle: 

 
  Escherweg 5 
  26121 Oldenburg 
  Telefon: 0441 3612-0 
  Telefax: 0441 3612-3999 
  Email: office@btc-ag.com 
  Website : www.btc-ag.com 
 
 
Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung 

 
Gegenstand des Unternehmens sind Management- und IT-Beratung im weitesten Sinne, sowie 
Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von IT-Systemen und Anwendung und Integration. Außerdem die 
Integration und Installation von Hard- und Softwaresystemen, sowie der Erwerb von Unternehmungen, 
insbesondere mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand. 
 
Die Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung erfolgt zur Ausübung der vorgenannten Zwecke. 
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Beschreibung der betroffenen Personengruppen, Daten und Datenkategorien 

 
Mitarbeiter-, Kunden-, und Lieferantendaten, sofern diese zur Erfüllung der unter „Zweckbestimmung“ 
genannten Zwecke erforderlich ist. 
 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können 

• Abteilungen (intern) zur Erfüllung der Zweckbestimmung 
• Externe Stellen zur Erfüllung der Zweckbestimmung 
• Externe Auftragnehmer im Sinne der Auftragsdatenverarbeitung gem. §11 BDSG 
• Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften 

 
Fristen zur regelmäßigen Löschung der Daten 

Nach Ablauf der gesetzlich vorgegeben Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht. Daten die 
hiervon nicht berührt sind, werden gelöscht, wenn die Zweckbestimmung wegfällt. 
 
Datenübermittlung an Drittstaaten 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten ist nicht geplant. 
 
 
BTC AG 
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
 
 


